
Der Betriebsangehörige muß dazu
— die für den Arbeitseinsatz der Strafgefangenen zutreffenden 

Normen und Regeln aus der Hausordnung der Einrichtung des 
SV und der Arbeitsordnung des Betriebes sowie die Grundanfor
derungen an die Arbeitsdisziplin der Strafgefangenen erläutern 
und sie periodisch darüber belehren;

— auf Abweichungen von der Ordnung und Verletzungen der Ar
beitsdisziplin in geeigneter Weise reagieren und bei groben Ver
stößen bzw. wiederholter Mißachtung eine entsprechende Mel
dung an den Erzieher fertigen und sie weiterleiten;

— bei der Einschätzung der Arbeitsergebnisse bzw. bei der Aus
wertung des Produktionswettbewerbs sowohl positive Beispiele 
als auch negative Erscheinungen auswerten und mit Lob und 
Tadel arbeiten bzw. den Ausspruch von Anerkennungen oder die 
Anwendung von Disziplinarmaßnahmen Vorschlägen.
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